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Teilnahmebedingungen „Venustransit-Projekte“ 2012
• Die Organisatoren können für Unregelmäßigkeiten in Dienstleistungen Dritter nicht haftbar 

gemacht werden. Dazu zählt auch der Verlust von Postsendungen. 
• Nach Eingang der Anmeldung werden die Teilnehmer von den Organisatoren über ihre 

Teilnahme informiert. Falls die Anmeldung angenommen wird, wird die/der jeweilige 
TeilnehmerIn die Teilnahmegebühr innerhalb von 10 Tagen auf das in der 
Anmeldebestätigung angebene Konto überweisen. 

• Nach Überfüllung des Projekts erfolgt eine Absage und die/der TeilnehmerIn kommt auf 
eine Warteliste. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

• Vor der Absendung der Anmeldebestätigung kann die Anmeldung ohne weitere Folgen 
zurückziehen. Als Stichtag gilt das allgemeine Absendedatum. Wenn die Anmeldung nach 
diesem Tag zurückgezogen wird, können die Organisatoren eine Verwaltungs- und 
Rücktrittsgegebühr von 35,- EUR verlangen oder, wenn der Platz (z.B. wegen 
Kurzfristigkeit) nicht wieder besetzt werden kann, eine Gebühr in maximaler Höhe der 
Teilnahmegebühr. 

• Die Teilnehmer sind dazu verpflichtet für Projekte in ihrem Heimatland eine eigene 
Krankenversicherung Sorge zu tragen, eine Auslandskrankenversicherung ist in unserer 
Jugendgruppenreiseversicherung enthalten. 

• Muss das Austauschprojekt aus irgendwelchen Gründen abgesagt werden, so hat die/der 
TeilnehmerIn außer der Rückzahlung der auf das Sonderkonto eingegangenen 
Teilnahmegebühr, keine weiteren Ansprüche. 

• Details zum Jugendlager, die auf diesen Internetseiten oder in der Informationsbroschüre 
angegeben werden, können sich ändern. 

• Die Organisatoren haften nicht für Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl von Eigentum 
der Teilnehmer während des Projekts oder während des Transports. 

• Ein Teilnehmer, der fortwährend das soziale Leben der Gruppe stört, kann unter Hausarest 
gestellt oder ohne Erstattung der Teilnahmegebühr auf eigene Kosten vorzeitig nach Hause 
geschickt werden. 

• Der Gerichtsstand ist Bonn. 
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